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Satzung des Zentrums für wissenschaftliche Weiterbildung (ZWW) der Hoch-
schule Fulda vom 29. Januar 2019 
 
Das Präsidium der Hochschule Fulda hat mit Zustimmung des Senats vom 13. Feb-
ruar 2019 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Präambel 

Als eine Schnittstelle zwischen Hochschule und beruflicher Praxis unterstützt 
das Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung den Wissenstransfer und bietet 
Weiterbildung auf Hochschulniveau in unterschiedlichen Formaten an.  

In enger Verzahnung mit den Fachbereichen und Gremien der Hochschule Fulda 
(HFD) greift das Zentrum aktuelle Themenstellungen und Anforderungen aus der 
Praxis auf und unterstützt alle Lehrenden, Fachbereiche und Einrichtungen der HFD 
bei der Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungs-Angeboten. 

Weiterbildung an der Hochschule Fulda umfasst insbesondere die wissenschaftliche 
Vertiefung oder Erweiterung von früher erworbenem, fachlich berufsorientiertem 
Wissen und Fähigkeiten, aber auch die Befähigung zur fundierten kritischen 
Reflexion der Zusammenhänge zwischen Individuum, Gesellschaft und Umwelt. 

 

§ 1 Name und Organisationsform 

Das „Zentrum für wissenschaftliche Weiterbildung der Hochschule Fulda (ZWW)“ 
wurde zum 01.01.2010 als zentrale wissenschaftliche Einrichtung eingerichtet. 

 

§ 2 Aufgaben 

Aufgabe des Zentrums ist die Koordination und Weiterentwicklung der wissenschaft-
lichen Weiterbildungs-Angebote an der Hochschule Fulda. Dabei umfasst der Begriff 
der wissenschaftlichen Weiterbildung laut HHG insbesondere solche Angebote, die 
der wissenschaftlichen Vertiefung und Ergänzung berufspraktischer Erfahrungen 
dienen. Besondere Berücksichtigung finden hierbei berufsbegleitende, medial ge-
stützte Formen des Lehrens und Lernens.  

Zu den Aufgaben des Zentrums gehören insbesondere folgende Punkte: 

a) Das Zentrum berät die Fachbereiche bei der Konzeption und Umsetzung neu-
er weiterbildender Masterstudiengänge, Zertifikats-Studienprogramme und 
postgradualer Weiterbildungsseminare.  

b) Das Zentrum bietet die organisatorisch-administrative Betreuung der Zertifi-
kats-Studienprogramme, der postgradualen Weiterbildungsseminare und wei-
terbildenden Master-Programme an. 

c) Ergänzend kann das Zentrum die Entwicklung von bedarfs- und nachfrageori-
entierten Angeboten in Fachbereichen anregen.  
Das Zentrum kann weiterhin eigenständige, inhaltlich vom Zentrum verantwor-
tete Zertifikats-Studienprogramme und Weiterbildungsseminare planen und 
durchführen. Dabei stimmt es sich mit den Fachbereichen ab. 
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d) Im Rahmen der vorgenannten Aufgaben steht das Zentrum als Kooperations-
partner für hochschulische und externe Institutionen zur Verfügung.  

e) Das Zentrum informiert den Senat und die Fachbereichsräte regelmäßig über 
die wissenschaftlichen Weiterbildungsangebote der Hochschule Fulda und trägt 
dadurch zu einem regelmäßigen Austausch innerhalb der Hochschule bei. 
 

§ 3 Organe 

Organe des Zentrums sind 

1. die Zentrumsleitung 

2. die Mitgliederversammlung 

 

§ 4 Zentrumsleitung 

1. Die Zentrumsleitung besteht aus mindestens zwei Personen: der wissen-
schaftlichen Leitung und der Geschäftsführung des ZWW, der ein oder zwei 
Personen angehören. Die Zentrumsleitung untersteht dem Präsidium. 

2. Die wissenschaftliche Leitung gehört der Professorengruppe an und ist Mit-
glied der Hochschule Fulda. Sie wird von der Mitgliederversammlung mit Zu-
stimmung des Präsidiums für drei Jahre gewählt. Stimmt das Präsidium nicht 
zu, so wählt die Mitgliederversammlung eine andere wissenschaftliche Lei-
tung. 

Bis zur Wahl der wiss. Leitung und vertretungsweise nimmt das für die wis-
senschaftliche Weiterbildung zuständige Präsidiumsmitglied deren Aufgaben 
wahr. 

3. Die Geschäftsführung wird vom Präsidium benannt.  

4. Die Mitglieder der Zentrumsleitung entscheiden i.d.R. einvernehmlich. Bei Un-
stimmigkeit entscheidet die wiss. Leitung.  

5. Das für die wissenschaftliche Weiterbildung zuständige Präsidiumsmitglied 
wird zu den Sitzungen der Zentrumsleitung eingeladen. Es kann sich vertreten 
lassen. 

§ 5 Zuständigkeiten der Zentrumsleitung 

1. Die wissenschaftliche Leitung des Zentrums vertritt das Zentrum in seinen 
wissenschaftlichen Angelegenheiten nach innen und außen. Ihr obliegt die 
Koordination mit den Fachbereichen, dem Präsidium und anderen Einrichtun-
gen. 

2. Die Geschäftsführung führt die laufenden Geschäfte des Zentrums. Sie koor-
diniert die Geschäftsfelder des Zentrums und die Herbeiführung der notwendi-
gen Entscheidungsgrundlagen für die Zentrumsleitung und die Mitgliederver-
sammlung. Sie ist für die Umsetzung getroffener Entscheidungen zuständig.  

3. Die Zentrumsleitung übergibt der Mitgliederversammlung, dem Senat sowie 
dem Präsidium einmal jährlich einen Rechenschaftsbericht über die Verwen-
dung der dem Zentrum zur Verfügung stehenden Mittel. 
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§ 6 Mitgliedschaft 

1. Stimmberechtigte Mitglieder des Zentrums sind: 

a) qua Amt das für die wissenschaftliche Weiterbildung zuständige Präsidi-
umsmitglied sowie 

b) jeder Fachbereich durch eine vom jeweiligen Dekanat für Weiterbildung 
beauftragte Person. Die beauftragte Person kann sich mit Zustimmung des 
jeweiligen Dekanats vertreten lassen.  

2. Die Mitglieder nach Ziff. 1 bilden die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder-
versammlung tagt hochschulöffentlich mindestens einmal im Semester und 
wird von der Zentrumsleitung einberufen. Eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung kann von der Zentrumsleitung oder einem Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder im Bedarfsfall einberufen werden. Die Mitgliederversammlung 
ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie-
der anwesend ist. Die Mitgliederversammlung wird von dem für die wissen-
schaftliche Weiterbildung zuständigen Präsidiumsmitglied geleitet, in dessen 
Abwesenheit von der wissenschaftlichen Leitung des Zentrums. 

3. Die Abteilungen Planung und Controlling, Finanzmanagement sowie zentrale 
wissenschaftliche Einrichtungen der Hochschule Fulda werden zu den Sitzun-
gen der Mitgliederversammlung eingeladen und können eine Vertretung mit 
beratender Stimme entsenden. Die jeweiligen Leitungen von Weiterbildungs-
angeboten (Studiengangsleitung, Zertifikatskursleitung etc.), weitere Profes-
sor*innen sowie wissenschaftliche Mitglieder der Hochschule Fulda können an 
den Sitzungen beratend teilnehmen. 

§ 7 Zuständigkeiten der Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung berät Arbeitsschwerpunkte, die Konzipierung, 
Fortschreibung und Umsetzung strategischer Handlungslinien und die Ver-
wendung der dem Zentrum zugewiesenen und erwirtschafteten Ressourcen, 
sofern diese nicht von außen zweckgebunden sind. 

2. Die Mitgliederversammlung erarbeitet die Entscheidungsgrundlagen für das 
Präsidium zur Gewährung von Vor- und Anschubfinanzierung für neue wis-
senschaftliche Weiterbildungsangebote der Hochschule Fulda 

3. Die Mitgliederversammlung wählt die wiss. Leitung und hat gegenüber der 
Zentrumsleitung ein umfassendes Informationsrecht.  

§ 8 Dauer 

Das Zentrum wird ab 1. Januar 2019 unbefristet eingerichtet.  
 


